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DER PADAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS o BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

1. OKTOBER 1937 @

ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL

31. JAHRGANG ® NUMMER 14/15

Inhalt: Bericht der Kommission zur Priifung und Begutachtung der Vorschlige fiir eine Wegleitung zur Gestaltung des Schreib-
unterrichtes — Aus dem Erziehungsrate — Jugendbuchaktion — Elementarlehrer-Konferenz des Kantons Ziirich

Bericht der Kommission zur Priifung
und Begutachtung der Vorschlige fiir
eine Wegleitung zur Gestaltung des
Schreibunterrichtes

1. Zusammensetzung der Kommission:
Mit Beschluss vom 3. Mirz 1936 bestellte der Er-

ziehungsrat die Kommission wie folgt:

Eugen Isliker, Primarlehrer, Ziirich 7, Aktuar;
Erziehungsrat H. C. Kleiner, Prasident;
Erziehungsrat A. Meier, Niirensdorf’;

Hermann Sturm, Professor, Ziirich 8;

Alfred Ulrich, Primarlehrer, Ziirich 8.

Im Laufe der Verhandlungen wurden von der Kom-
mission als spezielle Fachleute — namentlich zur Ab-
klirung des Begriffes Kellertechnik (siehe Abschnitt
3 ¢) — herbeigezogen: O. Bresin, Primarlehrer, Kiis-
nacht, als Vertreter der «Pestalozzianumsschriftkom-
mission»; R. Brunner, Sekundarlehrer, Winterthur,
als Vertreter der gleichen Kommission, A. Flickiger,
Primarlehrer, Ziirich, zuerst als Vertreter einer eige-
nen Lehrplanskizze, spéter als Vertreter eines zusam-
men mit der sog. «Freiwilligen Schriftkommission»
eingereichten Lehrganges; J. Schmid, Primarlehrer,
Zirich, als Vertreter der «Freiwilligen Schriftkommis-
sion».

Auf eine Eingabe der Konferenz der Elementarleh-
rer hin wurde die Kommission durch den Beschluss
des Erziehungsrates vom 23. Dezember 1936 ermich-
tigt, wenn es notwendig sein sollte, einen Elementar-
lehrer zu ihren Beratungen herbeizuziehen. Nach den
ausgezeichneten Darlegungen von O. Bresin, der ganz
besonders auch auf die Schwierigkeiten und Erforder-
nisse der Elementarstufe eintrat, war die Kommaission
einstimmig der Auffassung, auf die Einladung eines
Elementarlehrers verzichten zu diirfen.

2. Der Auftrag an die Kommission:

a) Im Jahre 1935 (29. Mirz und 12. Juli) hatte der
Erziehungsrat in der Frage des Schreibunterrichtes
cinen prinzipiellen Beschluss gefasst, der in der For-
mulierung vom 12. Juli folgendermassen lautet:

I. Der Schreibunterricht soll nach folgenden Richt-
linien erteilt werden:

1. Endziel des Schreibunterrichtes ist der Besitz einer
auf der Beherrschung der «Kellertechnik» in ihren
grundlegenden und allgemein giiltigen Hauptforde-
rungen beruhenden, gut leserlichen und flissigen
Schrift.

2. Als Schreibwerkzeuge sind die Federn zu verwen-

den, welche diese Technik erméglichen.

. In den Elementarklassen darf neben der bisherigen

Methode die Einfithrung ins ‘Schreiben nach «Hul-
53)

W

liger» mit Schnurzuggeriten (Stift, Redisfeder, Ku-
gelspitzfeder) geschehen.

. Mit Beginn der 4. Klasse hat, sofern bisher nach
Hulliger geschrieben wurde, die Ueberleitung zur
Kellertechnik und zu den entsprechenden einheit-
lichen Schriftformen zu erfolgen.

. Weitere Versuche mit der Hulligerschrift oder an-
deren neuen Schriftarten auf der Mittel- und Ober-
stufe sind untersagt.

6. Fiir die Erteilung des Schreibunterrichtes nach

diesen Grundsitzen wird eine methodische Weglei-
tung ausgearbeitet werden.

N

o

II. Die Erziehungsdirektion wird einige Sachver-
stindige mit der Ausarbeitung einer Wegleitung fiir die
Gestaltung des Schreibunterrichts nach den obigen
Grundsitzen betrauen.

b) Noch bevor die unter II genannte Kommission
von Sachverstindigen ernannt wurde, hatten unabhén-
gig von den Erziehungsbehdrden 2 Kommissionen die
Ausarbeitung einer solchen Wegleitung an die Hand
genommen:

1. Die «Kommission des Pestalozzianums» (im fol-
genden P. genannt), unter dem Vorsitz von Prof. Dr.
Stettbacher, und 2. unter dem Vorsitz von J. Schmid,
Primarlehrer, Ziirich, die sog. «Freiwillige Schrift-
kommission» (im folgenden F.). Primarlehrer
A. Fliickiger, Ziirich, arbeitete als einzelner an einer
Wegleitung.

¢) Diese Tatsache veranlasste den Erziehungsrat am
11. Februar 1936, die in Aussicht genommene Kom-
mission von Sachverstindigen nicht, wie urspriinglich
in Aussicht genommen worden war, mit der Aufgabe
zu betrauen, selber eine Wegleitung auszuarbeiten;
sondern die Kommission erhielt den Auftrag, die von
dritter Seite ausgearbeiteten Vorschlige zu priifen und
zu begutachten.

d) Vor Abschluss der Beratungen der Schriftkom-
mission steliten die Vorstinde der kantonalen Stufen-
konferenzen mit Schreiben vom 22. Mirz 1937 das Er-
suchen an den Erziehungsrat, die Schriftkommission
sei zu beauftragen, auch die inzwischen erschienene
«schweizerische Einheitsschulschrift» zum Gegenstand
ihrer Beratungen zu machen. Am 6. April 1937 ent-
sprach der Erziehungsrat dem Gesuch mit dem Zu-
satz «soweit diese Schrift dem grundsitzlichen Ent-
scheid des Erziehungsrates vom Jahre 1935 ent-
spricht».

3. Die Arbeit der Kommission.
a) Aeusserer Geschiftsgang:

Die Kommission hielt sechs Sitzungen ab. In der
ersten Sitzung vom 4. Juni 1936 hielten orien-
tierende Referate R. Brunmer, A. Fliickiger und
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J. Schmid, je iiber die von ihnen vertretenen Lehr-
giinge, die damals, vor allem derjenige der F. und
der von A. Fliickiger nicht vollstindig ausgearbeitet
vorlagen. Da es der Kommission wertvoll erschien, die
vollstindigen Lehrginge kennenzulernen, beschloss
gie, dem Erziehungsrat zu beantragen, sie mochte er-
michtigt werden, mit ihrer Arbeit bis zum Zeitpunkt
der detaillierten Fertigstellung aller Lehrginge zuzu-
warten. Da sich der Entwurf der F. und der von
A. Fliickiger weitgehend deckten, sollte ausserdem der
Versuch gemacht werden, die beiden Lehrginge zu
vereinigen. Der Erziehungsrat stimmte am 30. Juni
1936 den Antrigen der Kommission zu und setzte die
Einreichungsfrist auf Ende 1936 fest.

Die P. machte von der Moglichkeit, Erginzungen
zu ihrem Vorschlag anzubringen, keinen Gebrauch. —
A. Fliickiger trat der F. bei. Thr gemeinsamer Lehr-
gang, dessen Abfassung in weitgehendem Masse
A. Fliickiger zu verdanken sein diirfte, ging innert
niitzlicher Frist ein.

Auf das gleiche Datum reichte Dr. A. Schlumpf,
Primarlehrer, Ziirich, der urspriinglich in der F. mit-
gearbeitet hatte, den ersten Teil seines Lehrganges
«Die biogenetische Methode im Schreibunterricht» ein.

Die zum Teil recht umfangreichen Lehrginge zir-
kulierten bei den Mitgliedern der Schriftkommission,
was eine bedeutende Zeit beanspruchte, so dass die
erste Sitzung nach Einreichung der Lehrginge erst
auf den 2. Mirz 1937 angesetzt werden konnie. — We-
gen des Schuljahrschlusses und der Probezeit an den
Sekundarschulen, beides mit vermehrter Beanspru-
chung von Kommissionsmiigliedern, konnte die Ar-
beit der Kommission erst am 23. Juni 1937 abgeschlos-
sen werden.

b) Der Kommission lagen zur Priifung und Be-

gutachtung vor:

1. Drei Lehrginge:

a) Lehrgang der Schriftkommission des Pestaloz-
zianums (P.);
b) Lehrgang der freiwilligen Schriftkommission
(F.)s
¢) Lehrgang Dr. A. Schlumpf (Sch.);

2. Die Schriftbilder der «schweizerischen Einheits-
schulschrifts (E.).

Fiir einige Zeit ergab sich allerdings mit Bezug
auf den P. und die E. eine recht merkwiirdige Situa-
tion: Als die E. erschienen waren, wurde in einer
Pressenotiz erklirt, dass die Pestalozzianumskommis-
sion ihren Vorschlag zugunsten der E. zuriickgezogen
habe. Auf eine Anfrage hin erklirie die Pestalozzia-
numskommission mit Schreiben vom 5. Mirz 1937,
es habe sich zwar gezeigt, dass die Schriftformen der
E. und des P. fast vollstindig iibereinstimmten; die
kleinen Differenzen hitten von Seite der Pestaloz-
zianumskommission leicht zum Ausgleich gebracht
werden konnen. Die Pestalozzianumskommission halte
aber ihre Vorlage, welche sie den Erziehungshehorden
eingereicht habe, trotzdem aufrecht, denn in ihrer
Vorlage wiirden nicht bloss Schriftformen gegeben,
sondern es werde der «ganze Aufbau des Schriftunter-
richtes von der ersten bis zur obersten Klasse der
Volksschule umrissen.»

¢) Was ist Kellertechnik?

Diese Lehrginge und die Schriftbhilder waren zu-
nichst daraufhin zu priifen, ob sie den Richtlinien
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des Erziehungsrates von 1935 entsprichen, m. a. W.,
ob sie auf «der Kellertechnik in ihren grundlegenden
und allgemein giiltigen Hauptforderungen» aufgebaut
seien und ob sie «die Schreibwerkzeuge» verwendeten,
«welche diese Technik ermoglichen». — Da die Ver-
fasser aller Lehrginge der Auffassung sind, ihre Lehr-
ginge seien auf der Kellertechnik aufgebaut, da ander-
seits die Schriftbilder der verschiedenen Lehrginge
stark voneinander abweichen und die Schriften mit
verschiedenartigen Schreibwerkzeugen geschrieben
werden, muss die Vermutung nahe liegen, dass der
Begriff «Kellertechniks bei den verschiedenen Ver-
fassern ein sehr unterschiedlicher ist. — Um zu einem
begriindeten Urteil kommen zu konnen, musste die
Kommission fiir ihre Beratungen zuerst den Malstab
festlegen, d. h. den Begriff Kellertechnik abkliren;
auftragsgemiss musste bei dieser Abklirung die Keller-
technik in jener Form zugrunde gelegt werden, wie
sie im «Endziel des Schreibunterrichtesy zur Auswir-
kung kommt. Die Frage der methodischen Schwie-
rigkeiten und der methodischen Aufteilung des Stof-
fes im Schreibunterricht sollte bei dieser Abkldrung
moglichst ausgeschaltet werden.

Wesentliche Elemente jeder Schrifttechnik sind:
1. Korperhaltung; 2. Handhaltung; 3. Haltung des
Federhalters; 4. Federfithrung (Federbewegung); 5.
Heftlage; 6. Druckgestaltung (Schattengebung). —
Fiir die Elemente 1—5 kam die Kommission zu einer
einheitlichen Auffassung dariiber, wie sie in der End-
schrift nach Kellertechnik zu gestalten seien; beim
Element 5 wurde von den Anhingern der P. allerdings
in diesem Zusammenhang schon die Frage der metho-
dischen Schwierigkeiten betont. Bei Punkt 6 teilte
sich die Kommission in eine Minder- und Mehrheit,
welche ausgesprochen verschiedene Auffassungen ver-
traten.

1. Kérperhaltung:

a) Der Korper nimmt eine Sitzstellung ein, bei
welcher er sich moglichst im statischen Gleichgewicht
befindet, so dass die aufrechte Haltung ohne bedeu-
tende Muskelanstrengung beibehalien werden kann.
Stiitzpunkte sind: Die Sitzhocker, das an den vor-
springenden Teil der Kreuzlehne angelehnte Kreuz-
bein und die Unterflidche der Oberschenkel.

b) Der Oberkorper bleibt aufrecht mit nur leicht
nach vorn gesenktem und weder nach rechts noch
nach links gedrehtem Kopfe. Die Augen diirfen sich
der Schreibfliche nicht iiber 25 em hinaus nihern. Die
Verbindungslinie der Schultern steht parallel zum
Tischrande. Beide Schultern befinden sich auf glei-
cher Hohe; es darf keine weder gesenkt noch gehoben
werden. Die Brust darf den Tischrand nicht beriihren,
sondern muss ungefihr 3 cm (etwa 2—3 Finger breit)
von ihm abstehen.

¢) Die Vorderarme, nicht aber die Ellbogen, ruhen
auf der Tischplatte. Sie sollen eine symmetrische Lage
erhalten, so dass sie als Schenkel eines gleichschenk-
ligen Dreiecks erscheinen. Die Schreibfliche liegt ge-
nau vor der Kérpermitte, unter einem Winkel von
nicht iitber 40 Grad bei Schrigschrift.

d) Die Oberschenkel liegen horizontal auf dem
Sitzbrett, die Unterschenkel stehen vertikal; die Fiisse
ruhen mit ganzer Sohle auf dem Fussbrett.

2. Handhaltung:

Der Ringfinger wird leicht gebeugt neben den
kleinen Finger gelegt. Die Nagelglieder miissen neben-
resp. iibereinander zu liegen kommen.
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b) Zeige- und Mittelfinger liegen fast gestreckt
nebeneinander.

c¢) Daumen so stark beugen, dass die Daumenspitze
neben die Gelenkfurche des Zeigefinger-Nagelgliedes
zu liegen kommt.

Beim Schreiben ist die Fingerbeere des Kleinfin-
gers die einzige Stiitze. Ringfinger und Kleinfinger
sind die «Stiitzfingers; Daumen-, Zeige- und Mittel-
finger sind die «Schreibfinger».

3. Haltung des Federhalters:

Der Halter ruht auf dem obern Drittel der Daumen-
und Mittelfingerspitze. Der Zeigefinger liegt mit
Jeichtem Druck auf dem Halter.

Blick von vorn gegen den Schreibenden.

Der Halter soll etwa 1 cm iiber die Fingerspitzen
hinausragen und unter einen Winkel von etwa 45° auf
der Schreibfliche stehen. Er liegt in der Lingsachse
des Vorderarmes (Halterebene). Querachse der
Schreibfeder muss senkrecht zur Halterebene stehen.

4. Federfiihrung (Grundbewegung):
a) Beugen und Strecken der unter 2 genannten
Schreibefinger, wodurch folgendes Schrifthild ent-

TS

b) Pendeln des rechten Unterarmes; Stiitzpunkt ist
die Muskelpartie in der Nihe des Ellbogengelenkes.
Es entsteht folgendes Schriftbild:

¢) Kreisen derSchreibfinger links und rechts herum.

Eb
.

d) Kombiniertes Arm- und Fingerkreisen.
Schriftbild:

O Do

5. Die Heftlage:
Fiigt man die Bewegungen 4a (Beugen und Strecken
der Schreibfinger) und 4b (Pendeln des r. Unter-

armes) aneinander, so ergibt sich folgendes Schrift-
hild:

55)

AB (Beugen und Strecken) gibt die Schriftlage, BC
(Pendeln) gibt den Schriftzug. Es ist klar, dass beim
Schreiben von Buchstaben der Kreishogen des Schrift-
zuges zur Geraden werden muss, was dadurch bewirkt
wird, dass die drei Schreibfinger je nach der Entfer-
nung von B und C etwas stirker gebeugt werden, und
ferner durch leichte Bewegung des Unterarmes auf der
Muskelpartie des Stiitzpunktes (wobei der Stiitzpunkt
nicht verschoben wird). — Die beiden Bewegungen
Beugen-Strecken (AB) und Pendeln (BC) stehen in
einem Winkel von 50—55° (Schriftwinkel ABC) zu-
einander, der infolge anatomisch-physiologischer Ge-
gebenheiten konstant bleibt.

A

Senziflwirekel.

Wenn der gerade Schriftzug auf die Schriftlinie zu
liegen kommen soll, ist es notwendig, dass das Heft im
Winkel von 40—45° schrig vor den Schreibenden ge-
legt wird, d. h. die Bewegungen 4a und 4b der Keller-
technik erfordern die Schriglage des Heftes.

Die Anhinger der P. anerkannten die Schriglage
des Heftes fiir die Endschrift nach Kellertechnik; sie
betonten aber schon im Zusammenhang mit dieser be-
grifflichen Abklarung methodische Erwigungen,
welche gegen eine Schriglegung des Heftes von An-
fang an sprechen; nimlich: Die Unméglichkeit der
Pendelbewegung iiber eine grossere Breite fiir den
(kleinen) Schiiler; die Schriglage veranlasse den
(kleinen) Schiiler, Kopf und Korper abzudrehen und
der schrigen Schriftlinie parallel zu legen; diese Ab-
drehung bewirke Gewichtsverlegung auf den rechten
Unterarm; die durch die Schriglage des Heftes be-
dingte schrige Schriftlage widerspreche den tausend-
fachen Beobachtungen von senkrechten und wagrech-
ten Linien.

Sie forderten darum zum mindesten fiir den An-
fangsunterricht die senkrechte Heftlage. — Die Be-
fiirworter der von Keller geforderten schrigen Heft-
lage argumentierten: Bei der senkrechten Heftlage
ergibt sich durch Zusammenfiigen der Bewegungen 4a
(Beugen-Strecken) und 4b (Pendelbewegung) folgen-
des Schriftbild:

B Sehriftlinze

Der Endpunkt C des Schriftzuges BC kommt also
bei der senkrechten Heftlage nicht auf die Schrift-
linie zu liegen, da ja der Schriftwinkel, wie schon
betont, eine konstante Grosse ist. Es ist nicht mehr
moglich, durch verstirktes Beugen der Schreibfinger
oder durch Verschiebung auf dem Muskelballen die
Schrift auf die Schriftlinie zu ziehen. Die Schrift
kann nur dann auf die Schriftlinie herunterge-
zogen werden, wenn die Kellersche Handhaltung
aufgegeben und durch die Klaue (nach links ahge-
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bogene Hand) ersetzt wird und wenn an Stelle der
Pendelbewegung die Rechtsverschiebung des 1. Un-
terarmes tritt. Neben dieser Argumentierung, welche
nachweist, dass bei senkrechter Heftlage ausser der
Heftlage noch weitere Elemente der Kellertechnik
(Handhaltung und Pendelbewegung) aufgegeben wer-
den miissen, wurden fiir die Schriglage von Anfang
an als methodische Erwigungen angefiithrt: Es wird
im Verlaufe des Schreibunterrichtes kein Wechsel
der Heftlage notwendig; es kénnen von Anfang an die
richtigen Kellerschen Schreibbewegungen geiibt, so-
wie die iibrigen technischen Elemente verwendet wer-
den; die «Handklaue» und zu starkes Beugen der
Schreibfinger werden vermieden.

6. Die Druckgestaltung:

Mit den unter Nr. 4 aufgefithrten Bewegungen
schreibt Keller seine sog. 8 (Schrift-) Grundziige:

7 7 emtmey
g e
W ¢) (Grundzug 3)

Wa) (Grundzug 4)
S
W ¢) (Grundzug 7)

W h) (Grundzug 8)

In diesen durch verschiedene Kombination der
Grundbewegungen entstehenden Grundziigen findet
sich etwas Neues, das nicht durch die blosse Bewegung
entsteht: der Schatten (Schwellstrich). Er wird an
verschiedenen Orten lokalisiert und entsteht durch
Druck (im Abstrich). Die Kommission war sich klar,
dass dort, wo die Schreibfinger gebeugt werden miis-
sen (4a Beugen-Sirecken), die Grundbewegungen
auch dann nicht ganz drucklos ausgefithrt werden,
wenn im Schrifibild kein Schatten entsteht. Man
miisste also eigentlich dort, wo in den 8 Grundziigen
ein Schatten geschrieben wird, von einem Mehrdruck
sprechen. Die Kommission glaubte aber, auf diese
fast spitzfindig-anmutende Bezeichnung verzichten
zu durfen, und hofft, trotzdem verstindlich zu bleiben.
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f) (Grundzug 6)

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob der Druck ein
technisches Element sei, und, wenn ja, ob er als ein
Element der Kellerschen Endschrift angesprochen
werden diirfe. Bei der Erorterung dieser Frage wurde
die Auffassung gedussert, der Druck sei ein Element
der Form. Die Kommission trat nicht auf eine weit-
schweifige Diskussion iiber den Begriff «Techniks im
allgemeinen ein; es diirfte in diesem Zusammenhang
vollauf geniigen, wenn gesagt wird, dass Technik eine
Funktion der Hand, im speziellen der Schreibfinger,
ist. Druck der Schreibfinger muss demzufolge ein
technisches Element sein; genau so, wie es Finger-
beugen und Fingerstrecken sind. Das Schriftbild hin-
gegen, welches aus dieser (technischen) Funktion der
Schreibfinger, d. h. aus dem Druck, entsteht, nimlich
der Schatten, mag als Formelement bezeichnet werden.
Den Druck als Form zu bezeichnen, wiirde eine feh-
lerhafte Beziehung bedeuten. Die Kommission er-
kldrte sich mit 3 zu 2 Stimmen fir die Auffassung,
der Druck sei ein technisches Element.

Weiterhin wurde gesagt: Wenn schon der Druck
als ein technisches Element bezeichnet werden miisse,
so sei er doch nicht fiir die «Kellertechnik ausschlag-
gebend, unerlisslichy, denn es handle sich dabei um
«eine bloss quantitative Verstirkung des Zeigefinger-
druckes, welche nur durch die Anwendung der Spitz-
feder, also durch das Werkzeug, bedingt sei». Man
habe schon vor Keller mit Spitzfedern (wobei wohl
noch zu erginzen ist: und demzufolge mit Druck)
geschrieben. Ausserdem komme hinzu, dass Keller in
seinem «Wegweiser fiir den Schreibunterrichty «die
unter 4 genannten Grundbewegungen von den Schreib-
anfingern mit der Kugelspitzfeder drucklos ausfithren
lasse. Keller hiitte sich also dadurch selber aufgegeben,
wenn der Druck wirklich ausschlaggebendes, unerliss-
liches Element seiner Technik wire». Zu dieser Ar-
gumentierung ist zu sagen: Wenn Keller die Schreib-
anfinger mit der Kugelspitzfeder drucklos schreiben
lisst, so bedeutet das durchaus nicht, dass er sich selbst,
d. h. das Endziel seiner Schrifttechnik, gemiss welcher
der Schriftschatten durch den Druck bewirkt wird,
aufgibt; das heisst bloss, dass er aus methodischen
Griinden die Einfiihrung eines sachlichen Problemes
(der Druckgestaltung) fiir einige Zeit zuriickstellt.
Im geeigneten Zeitpunkt wird das bloss Aufgeschobene
nachgeholt, und erst die in diesem Moment unter-
richtete Technik ist die vollgiiltige (Keller-) Technik,
die der Kommission auftragsgemiss zur Diskussion
steht. — Gewiss ist schon vor Keller mit der Spitzfeder
und demzufolge mit Druck geschrieben worden. Es
geht aber kaum an, aus der Tatsache, dass ein be-
stimmtes technisches Element — eine Ueberlegung,
die allgemein giiltig ist und im besonderen auch fiir
das Schriftproblem zutrifft — nicht Originalerfindung
ist, ableiten zu wollen, das betreffende Element sei
nicht wesentlich. Es handelt sich nicht darum, die
Priorititsfrage abzukliren, es muss einzig die Frage
beantwortet werden, ob in der Einheit «Kellerschrift»
bzw. «Kellertechnik» etwas Wesentliches fehlt, wenn
ohne Druck geschrieben wird. Eben diese Frage wird
von einer Minderheit der Kommission so beantwortet,
dass der Druck nicht unerlisslich sei, weil es sich nur
um «eine bloss quantitative Verstirkung des Zeige-
fingerdruckes handle, welche nur durch die Anwen-
dung der Spitzfeder, also durch das Werkzeug bedingt
sei.» In dieser Formulierung kann das Argument
nicht in der Wendung von der «bloss quantitativen
Verstirkung» liegen: Die Kommission hatte sich ja,
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wie oben ausgefithrt, dahin geeinigt, dass unter
«Druck» der «Mehrdruck», m. a. W. die «bloss quanti-
tative Versidrkung des Druckes» zu verstehen sei. Das
eigentliche Argument muss dort liegen, wo gesagt wird,
der Druck (= quantitative Verstirkung des Druckes)
sei nur durch die Anwendung der Spitzfeder bedingt.
Die Mehrheit der Kommission lehnt dieses Argument
aus allgemeinen Denkgriinden ab: Jedes gedankliche
System — (auch der Kellerschen Schreibtechnik liegt
ein gedankliches System zugrunde) — ruht auf einer
oder mehreren Voraussetzungen. Man kann wohl eine
oder mehrere Voraussetzungen als falsch erweisen,
man kann dartun, dass die Voraussetzungen unvoll-
stindig sind, oder man kann zeigen, dass eine oder
mehrere Voraussetzungen «erldsslich» sind; es kann
auch ein falscher oder ein «erlisslicher» Schluss ge-
zogen worden sein («erldsslichy im Sinne von «fiir den
Aufbau des gedanklichen Systems nicht notwendigy).
Aber es geht nicht an, einen Schluss bloss deswegen
als erlidsslich zu bezeichnen, weil er auf Grund einer
bestimmten Voraussetzung gemacht worden ist. Das
wird gerade im Spezialfall deutlich, wo auf Grund
ciner Voraussetzung (Spitzfeder), die als solche nicht
angefochten wird, ein Schluss (dass mit Druck ge-
schrieben werden miisse) gezogen wird und wo Vor-
aussetzung und Schluss — Spitzfeder und Druck —
in solcher wechselseitiger Bedingtheit zueinander ste-
hen, dass man geradezu von einer Funktion reden
mochte. Wire die Auffassung der Minderheit richtig,
g0 konnte man mit der gleichen Berechtigung sagen,
das drucklose Schreiben sei fiir die Hulligerschrift
{und fiir die schweizerische Einheitsschulschrift) un-
wesentlich, erldsslich, weil es nur durch die Anwen-
dung der Breitfeder bedingt sei. — Die Kommission
hat sich mit 3 : 2 Stimmen dahin entschieden, den
Druck als ein wesentliches, unerlissliches Element der

Kellerschen Endschrift bzw. Endtechnik anzusprechen.

7. Das Schreibgeri.

Nach den bisherigen Ausfithrungen kénnen die An-
gaben dariiber kurz sein: Fiir die Kellersche End-
schrift bzw. Endtechnik muss die Spitzfeder verlangt
werden. Dabei sind aus methodischen Griinden und
personlichen Riicksichten verschiedene Spitzenfein-
heiten moglich. Methodische Ueberlegungen kénnen
auch dazu fiihren, dass beim Schreibanfinger zunichst
auf das Element Druck verzichtet und demzufolge
die Kugelspitzfeder gestattet wird. (Die Steinschrift
der 1. Klasse wird mit Blei-, Buntstift und dann mit
der Schnurzugfeder 1—2 mm geschrieben).

d) Die Begutachtung der Lehrginge und der

Schriftbilder der schweizerischen Einheitsschulschrift:

Bei der Begutachtung musste zuerst festgestellt wer-
den, ob die Lehrginge bzw. die Schriftbilder der
schweizer. Einheitsschulschrift dem Beschluss des Er-
ziehungsrates vom Jahre 1935 entsprechen. Die
Kommission legte dabei die in Abschnitt 3¢ aufgefiihr-
ten Kriterien fiir die Kellersche Endtechnik bzw.
Endschrift zugrunde.

1. Die «schweizerische Einheitsschulschrift» (E.):

Der Kommission lag nicht ein eigentlicher (metho-
discher) Lehrgang vor; es standen ihr lediglich die
Schriftformen zur Beurteilung, welche die interkan-
tonale Kommission von Sachverstindigen aufgestellt
hatte. Die Wegleitung, welche diese Kommission vom
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Ausschuss der Erziehungsdirektoren fiir ihre Arbeit
mithekommen hatte, lautete: «Einheitsschulschrift
soll werden: Eine Schrift, gewonnen aus der romi-
schen Steinschrift, druckfrei und mit stumpfer Feder
geschrieben.» — Da nach Abschnitt 3¢ fiir die Keller-
sche Endschrift Druck und demzufolge Spitzfeder zu
den wesentlichen Elementen der Kellerschen Technik
gehoren, fillt die E. fiir weitere Untersuchungen
ausser Betracht. (Es ist selbstverstindlich, dass mit
diesem Schluss weder iiber die Arbeit der interkanto-
nalen Kommission und deren Schrift, noch iiber die
Wiinschbarkeit einer schweizerischen Einheitsschul-
schrift ein Urteil abgegeben wird.)

2. DieVorlage der Pestalozzianumskommission (P.) :

Diese Vorlage verwendet von den Kellerschen Ele-
menten, wie sie in 3¢ angegeben worden sind: Die
Kérperhaltung, die Handhaltung; soweit sie beschrie-
ben ist, auch die Haltung des Federhalters; von der
Federfiihrung (Grundbewegungen) sind angegeben:
Fingerbeugen und Fingerstrecken, Fingerkreisen und
Armpendeln. Heftlage: Fiir die 1.—3. Klasse hat sie
die senkrechte Heftlage mit Steilschrift; die schrige
Heftlage und die Schrigschrift werden in der 4. Klasse
so vorbereitet, «dass im 5. und 6. Schuljahr die schrige
Schrift fiir die Ausfithrung der schriftlichen Arbeiten
verwendet werden kann». Ueber die Druckgestaltung
spricht sich die Vorlage nicht aus. Folgende Ueber-
legungen u. a. lassen aber mit Bestimmtheit anneh-
men, dass die P. den Druck nicht verwendet wissen
will: Auch auf der Mittel- und Oberstufe werden
Breitfedern («Rustikay 648 oder S. 26 [evtl. 25] oder
«Ly» 4 [evtl. spiiter «Ly» 415]) verwendet; die Pesta-
lozzianumskommission hat, wie in Abschnitt 3b mit-
geteilt wurde, ihre Schriftformen vollkommen mit
denen der E. identifiziert. Die Bedingung, unter der
die E. zustande kam — Einheitsschulschrift soll wer-
den: Eine Schrift ... druckfrei und mit stumpfer Fe-
der geschrieben —, wird demzufolge auch fiir die P.
zutreffen. In der schon genannten Zuschrift der Pe-
stalozzianumskommission vom 5. Mirz 1934 ldsst diese
itbrigens durchblicken, dass sie nicht alle Kellerschen
Elemente verwertet hat, sondern nur («nur» vom Be-
richterstatter ergénzt), «was sich von der sogenannten
Kellertechnik bewiihrt» habe. — Die Kommission
stellte darum fest, dass der P. in einem wichtigen
Punkt nicht dem Beschluss des Erziehungsrates von
1935 entspricht. Die Kommission méochte aber trotz-
dem ausdriicklich erwiihnen, dass der P. eine inner-
halb seiner Voraussetzungen konsequente, umsichtige
und wertvolle Arbeit ist, die gebithrend anerkannt und
verdankt sein soll.

3. Die Vorlage Dr. A. Schlumpf «Die biogenetische
Methode im Schreibunterricht> (Sch.):

Sie lag der Kommission nicht vollstindig abge-
schlossen vor. Neben einer eingehenden theoretischen
Einleitung gibt diese Vorlage den Lehrgang (erst) bis
und mit der 4. Klasse. Soweit es sich aus der noch
nicht zu Ende gefiihrten Vorlage erkennen lisst, ent-
hilt der Lehrgang Sch. alle in 3¢ aufgefithrten Keller-
schen Elemente. Dabei wird die Schriglage allerdings
erst im 4. Schuljahr eingefiihrt. Der umstrittene Druck
und die Spitzfeder werden ebenfalls iibernommen, und
die Spitzfeder wird als «glinzendes Mittel» darge-
stelit, «<um die Fehler ... zu erkennen und zu wiirdi-

geny. — In seiner theoretischen Einleitung stellt der
Lehrgang Sch. zwei in ihrem Wesen ganz verschiedene
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Schriftarten dar: Die gemalte, gezeichnete «Sakral-
schrift> (Hieroglyphen, frithere Kanzleischrift usw.)
und die fliissig geschriebene «Profanschrifts. Unter-
richtsgegenstand des Schreibunterrichtes in der Schule
ist vor allem die Profanschrifi. Bei ihr sind Bewe-
gung und Rhythmus das Primidre. Deshalb will Sch.
die Einfithrung ins Schreiben ganz vom Prinzip der
Sakralschrift, dem Malen, Zeichnen und Kopieren,
losen. Er verwirft das anfingliche Schreiben rémi-
gcher Steinschrift (Steinschrift — Sakralschrift), das
gar kein Schreiben, sondern ein Zeichnen sei. Er geht
aus von der kindlichen Kritzelschrift (Kritzelbriefe
der kleinen Kinder), die ganz schon Bewegung und
Rhythmus enthalten. Aus Bewegung und Rhythmus
der kindlichen Kritzelschrift leitet sein Lehrgang in
methodisch sorgfiltiger Weise zu Bewegung und
Rhythmus einer lesbaren Profanschrift iiber, und die
konventionellen Schriftzeichen der Profanschrift leitet
er aus den Formen der Kritzelschrift ab.

Die Kommission sieht im Sch. einen &dusserst in-
teressanten und beachtenswerten Weg des Schreibun-
terrichtes. Sie kann sich aber doch nicht entschliessen,
diesen Lehrgang als verbindlich zu empfehlen, einmal
deswegen, weil er noch nicht vollstindig vorliegt, und
anderseits, weil ihr die Auffassung von Dr. Schlumpf
noch gar zu wenig abgeklirt erscheint. Im gegenwiér-
tigen Zeitpunkt, wo der Schreibunterricht in den zir-
cherischen Schulen ohnehin unter Zersplitterung
leidet, darf die Verbindlicherklirung eines solchen
Lehrganges kaum gewagt werden. — Die Kommission
ist aber der Ansicht, dass die Mdglichkeit gegeben
werden sollte, die Ideen von Dr. Schlumpf abzukléren,
was dadurch geschehen konnte, dass man gestatten
wiirde, in einem ganzen Klassenzug von der 1.—6.
Klasse den Schreibunterricht nach der Methode Dr.
Schlumpf durchzufiihren. Die Kommission wiirde da-
rin keine Durchbrechung der Bestrebung sehen, an
Stelle der heutigen Zersplitterung im Schreibunter-
richt die Einheit zu setzen, wenn an je einer einzigen
Klasse pro Jahr ein solcher Versuch gestattet wiirde.

4. Die Vorlage der freiwilligen Schriftkommission
(F.):

Die Kommission stellt fest, dass diese Vorlage in
ihrer Endschrift simtliche frither aufgefithrten Ele-
mente der Kellertechnik verwendet und dass sie dem-
zufolge dem prinzipiellen Beschluss des Erziehungs-
rates von 1935 entspricht. Im besonderen sei noch an-
gegeben, dass sie die Schriglage des Heftes und die
Schrigschrift schon von Anfang an einfiihrt; sogar
schon fiir die Steinschrift; fiir die letztere mit der
speziellen Begriindung, dass die schriggelegte Stein-
echrift viel weniger empfindlich sei gegen kleine Ab-
weichungen und Unregelmissigkeiten als die senk-
rechte Steinschrift. Die «Grundschrift» des 2. und 3.
Schuljahres wird mit der Kugelspitzfeder geschrieben
und entbehrt daher noch des Druckes; kombiniertes
Arm- und Fingerkreisen (Grundbewegung 4d) wird
vor der 4. Klasse ebenfalls noch nicht verwendet. Die
Buchstabenformen der «Grundschrifts (2. und 3.
Klasse) sind einfach; 13 kleine Buchstaben werden
mit kleinen Aenderungen auch als Grossbuchstaben
geschrieben. In der «Endschrift» sind die Formen der
kleinen Buchstaben identisch mit denen der «Grund-
schrift»; die grossen Buchstaben dagegen erhalten
Ergidnzungen, die nach der Auffassung der Kommis-
sion allerdings in einfachstem Rahmen bleiben sollen.
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Wenn die Kommission zu diesem Lehrgang auch da
und dort einige Anregungen bzw. Aenderungen zu
machen wiinscht, so ist sie doch der einheitlichen
Ueberzeugung, dass der Lehrgang F. in seinem me-
thodischen Aufbau klar und zweckmissig sei.

e) Die Hulligerschrift auf der Elementarstufe:

Im Jahre 1935 hat der Erziehungsrat ausser seinem
prinzipiellen Beschluss in Dispositiv I, 3 noch be-
stimmt: «In den Elementarklassen darf neben der
bishericen Methode die Einfithrung ins Schreiben
nach «Hulliger» geschehen». — Nachdem unterdessen
die schweizerische Einheitsschulschrift geschaffen
worden ist, miisste dieser Beschlussesteil zweckmis-
sigerweise dahin abgeindert werden, dass die Einfih-
rung ins Schreiben «gemiss den Schriftformen der
schweizerischen Einheitsschulschrift» gestattet wiirde.
Wenn auch hier nicht untersucht werden kann, wie
weit Schriftformen und Methode der Einheitsschul-
schrift — iiber letztere liegen ohnehin noch keine Mit-
teilungen vor — mit denen Hulligers iibereinstimmen,
so darf doch auf eine gewisse Uebereinstimmung zum
mindesten in den Grundlagen geschlossen werden, da
Herr Hulliger Mitglied der interkantonalen Kommis-
sion war, welche die Schriftformen der Einheitsschul-
schrift bestimmte und da ja der Kanton Basel-Stadt
fiir seine Schulen die Schriftformen der Einheitsschul-
schrift angenommen hat. — Fiir den Fall, dass der
Erziehungsrat die oben ausgefithrten Anschauungen
iiber den Begriff der Kellertechnik zu den seinigen
macht und die folgenden Antrige der Kommission zum
Beschluss erhebt, ist die Kommission einstimmig der
Auffassung, dass der erwihnte Beschlussesteil I, 3 nicht
bloss revidiert, sondern aufgehoben werden sollte. Eine
gleiche Auffassung &dusserte auch der Vertreter der
Pestalozzianumsschriftkommission. Auf diese Weise
wiirde Einheitlichkeit im Schreibunterricht ermég-
licht; dem Schiiler wiirde das Umlernen erspart, und
die ohnehin schon stark in Anspruch genommene
Realstufe wiirde nicht mit einer neuen Arbeit belastet.

f) Schreibkurse.

Die Kommission glaubt, dass es begriisst wiirde,
wenn die Lehrerschaft Gelegenheit bekime, sich in
freiwilligen Schreibkursen mit der Praxis der Keller-
schen Schreibmethode vertraut zu machen.

4. Die Antrige der Kommission:

Die Kommission ist in den nachfolgenden Antrigen
einstimmig, wobei eine Minderheit von 2 Stimmen al-
lerdings den Vorbehalt macht, dass sie mit der von
der Kommission mehrheitlich beschlossenen Definition
der Kellerschen Endschrift nicht einverstanden und
dass ihre Zustimmung zu den Antrigen unter Beach-
tung dieses Vorbehaltes aufzufassen ist.

L

1. Im Prinzip wird der Lehrgang der freiwilligen
Schriftkommission fiir den Schreibunterricht an
den ziircherischen Schulen als verbindlich erklirt.

2. Primariehrer Alfred Fliickiger, Ziirich, erhilt den
Auftrag, den Lehrgang zum druckfertigen Manu-
skript auszuarbeiten.
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3. Dabei sollen folgende Wiinsche der Kommission
beriicksichtigt werden:

Der Lehrgang soll moglichst kurz gefasst werden.
Der Begriff «Kellermethode» soll klar dargestellt
werden.

Fiir die Bewegungsschulung soll reicher Uebungs-
stoff aufgenommen werden.

Auf Schriftbeispiele und Illustrationen aus Heften
soll so weit wie moglich verzichtet werden.

Fiir die Steinschrift des ersten Schuljahres sind
schrige und senkrechte Heftlage bzw. Schrift zu
gestatten.

Fiir die Schreibschrift soll die schrige Heftlage
verwendet werden.

Die Steinschrift der 1. Klasse wird mit Blei- und
Buntstift oder mit Schnurzugfeder 1—2 mm ge-
schrieben.

In der 2. und 3. Klasse wird die Kugelspitzfeder
(z. B. Redis 1142) verwendet.

In der 4. Klasse erfolgt der Uebergang zur Spitz-
feder (Rosli, Soenecken 111, mittelspitz).

Fiir die Buchstabenformen der Endschrift und die
Wahlformen soll als Wegleitung gelten, dass die
Formen einfach und méglichst den «Grundschrift»-
Formen angepasst sein sollen.

4. Die Ausarbeitung der Vorlage und die Drucklegung
sind so zu fordern, dass das Lehrmittel spiitestens
auf Beginn des Schuljahres 1938/39 eingefiihrt
werden kann. — Die Erziehungsdirektion wird ein-
geladen, A. Flickiger die hierzu wiinschbaren und
moglichen Erleichterungen zu geben.

II.

1. Primarlehrer Dr. A. Schlumpf, Ziirich, wird an-

heimgestellt, seinen Lehrgang fertig auszuarbeiten.

. Es wird gestattet, in einem durchgehenden Klas-

senzug von der 1.—6. Klasse den Schreibunterricht

nach den Prinzipien und der Methode seines Lehr-
gangentwurfes zu erteilen.

3. Vor Beginn eines solchen Versuches soll dem Er-

ziehungsrat Mitteilung gemacht werden, und nach

6 Jahren ist dem Erziehungsrat durch Dr. A.

Schlumpf und die betr. Klassenlehrer ein Bericht

einzureichen.

(]
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Ziffer I, 3 und 4 des Beschlusses des Erziehungsrates
vom 12. Juli 1935 wird aufgehoben.

Iv.

Der ziircherischen Lehrerschaft soll in kurzen, fa-
kultativen Schreibkursen Gelegenheit geboten werden,
sich mit der Kellermethode vertraut zu machen.

V.

Der Erziehungsrat wird ersucht, die grosse und
wertvolle Arbeit der Schriftkommissionen bzw. der
Bearbeiter der Lehrginge zu verdanken und gebiih-
rend anzuerkennen.

Zollikon, den 14. August 1937.

Fiir die Kommission zur Priifung der Vorschlige fiir
cine Wegleitung zur Gestaltung des Schreibunterrichies
der Berichterstatter: H.C. Kleiner.

* *
*

Um von Anfang an sicher zu sein, dass der «Bericht
der Kommission zur Priifung und Begutachtung der
Vorschldge fiir eine Wegleitung zur Gestaltung des
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Schreibunterrichtes» im gleichen Zeitpunkt wie der
Beschluss des Erziehungsrates betr. die Schriftfrage
(siehe Amtl. Schulblatt vom 1. Okt. a. ¢.) der ganzen
Lehrerschaft zuginglich werde, ithernahm der P. B.
im Einverstindnis mit der Erziehungsdirektion die
Veroffentlichung. Die Redaktionskommission.

Aus dem Erziehungsrate
I. Halbjahr 1937 (Forts.).

6. In Nr. 18, 19/1936 des P. B. wurde darauf hin-
gewiesen, wie aus den Berichten der Schulkapitel her-
vorgehe, dass die Kapitelsbibliotheken verhditnismais-
sig wenig beniitzt wiirden. Im Anschluss an diese Fest-
stellung sei der Synodalvorstand ersucht worden, zu-
sammen mit den Kapitelsbibliothekaren die Frage
einer Reorganisation der Kapitelsbibliotheken, z. B.
durch Angiiederung an die Bibliothek des Pesta-
lozzianums, zu priiffen. — Aus dem Bericht des Syno-
dalvorstandes ergibt sich, dass nahezu alle Kapitel die
Beibehaltung ihrer Kapitelsbibliothek dringend wiin-
schen und sich hierzu umso eher berechtigt fiihlen,
als der grossere Teil der Anschaffungen aus Geldern
der Lehrer erfolgt (Staatsbheitrag an sdmtliche Ka-
pitelsbibliotheken gegenwirtig Fr. 330.—). — Als
Mittel, die Beniitzung der Bibliotheken zu férdern,
werden vorgeschlagen: Besprechung der Neuanschaf-
fungen an Kapiteln, Auflegen von Bestellzetteln. Da
die Kapitelsbibliotheken z. T. in ganz ungeniigenden
Riumlichkeiten untergebracht werden miissen, ersucht
der Erziehungsrat in seinem Beschluss die Schul-
pflegen der Bezirkshauptorte der Unterbringung dec
Kapitelsbibliotheken die erforderliche Aufmerksam-
keit zu schenken (geeignete Rdume in Schulhdusern,
Bezirksgebiuden).

7. Der schweizerisch-italienischen Privatschule in
Ziirich wird eine neue 5. Klasse hewilligt und erneut
die Pflicht auferlegt, die Lehrmiitel der Erziehungs-
direktion zur Genehmigung vorzulegen.

8. Aus einer Verfiigung der Erziehungsdirektion
ergibt sich: Ein Lehrer stellte das Gesuch um Ueber-
nahme der Vikariatskosten von rund Fr. 1600.—, die
ihm aus einem Utlaub fiir die Bearbeitung einer Lese-
buchsammlung erwachsen waren. Das Gesuch wurde
aus grundsitzlichen Erwigungen abgelehnt; hingegen
wurden dem Gesuchsteller Fr. 500.— aus dem «Kredit
fiir Fortbildung der Lehrer» zugesprochen.

9. Aus einer anderen Verfiigung: Ein Lehrer, der an
einem Militdrskikurs teilnimmt, wobei sich der Bund
an den Stellvertretungskosten nicht beteiligt, muss die
Kosten selber tragen. (Leistungsgesetz § 13, 7.)

10. Eine weitere Verfiigung: Einem Mittelschul-
lehrer, der eine geographische Studienreise in ein Ge-
biet mit wesentlich anderen klimatologischen Ver-
hiltnissen unternehmen will, wird bei der Bewilligung
mitgeteilt, dass er auch fiir die Kosten solcher Vika-
riate aufzukommen hiitte, die nach seiner Heimkehr
durch Krankheiten notig wiirden, die mit seiner Reise
zusammenhangen.

11. Fiir die Aufnahmen (1937) in die Lehrerbil-
dungsanstalten wurde folgender Numerus clausus fest-
gesetzt:

Seminar Kiisnacht 40,
Lehrerinnenseminar Ziirich 15,
Evangelisches Seminar Unterstrass 15,
Lehramtsabteilung Winterthur 15.
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Um eine sorgfiltice Auswahl der zukiinftigen Lehrer
zu ermdglichen, wird dem Seminar Kiisnacht gestattet,
iitber den Numerus clausus hinaus 6 weitere Bewerber
aufzunehmen: die andern Anstalten erhalten das An-
recht auf je 2 weitere Bewerber. Durch die Auslese
vor allem in der Probezeit und in den ersten Schul-
jahren soll die Schiilerzahl dem Numerus clausus an-
genihert werden. — In Kiisnacht und Winterthur soll
die Zahl der weiblichen Schiilerinnen nicht mehr als
einen Finftel der Gesamtschiilerzahl betragen. — Fiir
die Zukunft wird die Frage zu priifen sein, ob sich die
Kandidaten auch weiterhin an mehreren Lehrerbil-
dungsanstalten zugleich zur Priifung anmelden kon-
nen; eine Moglichkeit, die zu allerlei Unzukémmlich-
keiten und Unannehmlichkeiten gefiihrt hat.

12. Zwei Kandidaten, welche das ziircherische Se-
kundarlehrerpatent, aber nicht das Wahlfihigkeits-
zeugnis besitzen, und zwei Kandidatinnen mit einem
ausserkantonalen Primarlehrerpatent werden als Au-
ditoren in die 4. Klasse des Seminars Kiisnacht auf-
genommen und erhalten die Bewillicung zur Teil-
nahme an den Priifungen im Frihling 1938. Es han-
delt sich dabei um Kandidaten, die im Kanton Ziirich
aufwuchsen, z. T. auch in unserem Kanton verbiirgert
sind, deren Eltern aber in den fiir ihre Kinder ent-
scheidenden Mittelschuljahren aus wirtschaftlichen
Griinden (Versetzung als eidgendssischer Beamter
oder Pfarrer, Verlust der Stelle in der Krise) oder der
Gesundheit wegen den Kanton Ziirich verlassen muss-
ten. Im neuen Kanton ist es fiir sie als Nichtbiirger
oder deswegen, weil die Eltern unterdessen wieder in
den Kanton Zurich gezogen sind, fast aussichtslos, je
eine Stelle zu finden.

Eine Bewerberin, die 1933 infolge Familienverhilt-
nissen aus dem Seminar austreten musste, wird in die
3. Klasse des Seminars aufgenommen, was dadurch
mdglich wird, dass ein noch freier Platz innerhalb des
Numerus clausus von der 1. Klasse an die 3. Klasse ab-
getreten wird.

13. Die Verordnung zur Vorlage betr. das Lehrer-
bildungsgesetz wurde vom FErziehungsrat bereinigt.
Sie ging an den Regierungsrat und von dort an die
kantonsritliche Kommission. Gegenwiirtig liegt sie
zusammen mit der Gesetzesvorlage vor dem Kantons-
rat. Eine Besprechung ist erst spiater moglich.

_ 14. Das Evangelische Seminar Unterstrass stellte die
Anfrage, ob Schiiler aus andern Kantonen (evtl. nur
solche aus den Kantonen, die kein eigenes Primar-
lehrerpatent besitzen) zur ziircherischen Primarlehrer-
priifung zugelassen werden kénnten, wenn sie sich ver-
pflichten wiirden, keinen Anspruch auf die Erteilung
des ziircherischen Wahlfdhigkeitszeugnisses zu erhe-
ben. Im Hinblick darauf, dass bei verinderten Ver-
hiltnissen (nachtrigliche Erwerbung des ziircherischen
Biirgerrechtes, wirtschaftliche Lage) der betr. Kandi-
daten die ziircherischen Behorden in die moralische
Zwangslage versetzt werden konnten, nachtriglich doch
noch das Wahlfidhigkeitszeugnis zuzuerkennen, wird
die Anfrage verneinend beantwortet. Die Seminar-
leitung diirfte iibrigens unschwer einen andern Weg
finden, um den auswirtigen Zoglingen eine Priifung
in Ziirich zu erméglichen.

15. Folgendes Geschift, das den Erziehungsrat schon
im Vorjahr einige Male beschiftigte, wurde endgiiltig
erledigt: Zufolge der stetig zunehmenden Zahl der An-
meldungen an den kantonalen Mittelschulen, wodurch
die Zahl der Klassen vermehrt werden musste und sich
die Klassen teilweise mit weniger geeigneten Schiilern
fiillten, wurde die Einfithrung eines Numerus clau-
sus gepriift. Da sich immer mehr Schiiler meldeten,
welche vor dem Uebertritt in die Mittelschule — Ober-
realschulen in Ziirich und Winterthur, vor allem aber
Handelsschule — noch die 3. Sekundarklasse besuch-
ten, erhob sich zugleich die Frage, c¢b diese Schiiler
nicht einem anderen, strengeren Priifungsregime unter-
worfen werden sollten, damit die Konkurrenz mit den
Priiflingen, welche sich im regulidren Gang schon nach
der 2. Sekundarklasse an die betr. Mittelschulen mel-
den, einigermassen auf den gleichen Boden gestellt
werde. Nach Kenntnisnahme der Vernehmlassung der
Rektorate, die auf stark voneinander abweichende
Verhiltnisse an den verschiedenen Mittelschulen hin-
weisen, nach eingehender Besprechung und nachdem
es sich gezeigt hatte, dass die Zahl der Anmeldungen
fiir das neue Schuljahr 1937/38 nicht den Befiirchtun-
gen entsprach, wurden folgende Beschliisse gefasst:
Von der Einfiithrung eines Numerus clausus wird ab-
gesehen. Sdmtliche Schiiler, welche aus der 3. Sekun-
darklasse in die Oberreal- und die Handelsschule iiber-
treten, sind schriftlich und miindlich zu priifen, und
dabei sind angemessen vermehrte Anspriiche an die
Selbstindigkeit der Kandidaten zu stellen. Wenn der
Andrang von Schiilern aus der 3. Klasse Sekundar-
schule zu gross sein sollte, so behilt sich der Erzie-
hungsrat das Recht vor, die verfiigharen Plitze in er-
ster Linie den Absolventen der 2. Sekundarklasse offen
zu halten. (Schluss folgt.)

Jugendbuchaktion fiir Auslands-
schweizerkinder

Die Sammlung in den Schulen der Stadt Ziirich,
auf welche in Nr. 12/1937 des P. B. hingewiesen wor-

den war, ergab:

Volksschule ¢ # m-w. w-Fr 827138
Gewerbeschule . . . . Fr. 12799
Tochterschule . . . . Fr. 220—

Total Fr. 8619.37

Mit den 159/, welche aus dem kantonal-ziirche-
rischen Buchmarkenverkauf im Betrage von Fr. 9524.10
fir den Biicherankauf zur Verfiigung stehen, beliduft
sich die Summe, welche der Aktion aus dem Kanton
Ziirich zufliesst, auf Fr. 10 952.70.

Elementarlehrer-Konferenz des
Kantons Ziirich

Die Jahresversammlung, an welcher der neue Re-
chenlehrplan besprochen wird, findet am 6. Novem-
ber a. c. statt.

Redaktion des Pidagogischen Beobachters:
H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22; J. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim; H. Frei, Lehrer,
Ziirich; Heinr. Hofmann, Lehrer, Winterthur; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur; J. Qberholzer, Lehrer, Stallikon; 4. Zollinger,
v Sekundarlehrer, Thalwil.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Ziirich.

756

(60)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 1. Oktober 1937, Nummer 14-15

